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KT-Drucksache Nr. X-0314

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des Landkreises Reutlingen

Beschlussvorschlag:

1. Der Schlussbericht des Amtes für Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung über die 
örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wird zur Kenntnis genommen.

2. Der Jahresabschluss des Landkreises Reutlingen zum 31.12.2019 wird gemäß § 95b
Abs. 1 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-
Württemberg wie folgt festgestellt:

EUR

1.

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 367.524.825,15

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 361.937.577,95

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 5.587.247,20

1.4 Außerordentliche Erträge 53.099,17

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 205.792,98

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) -152.693,81

1.7 Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) 5.434.553,39

2.

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 362.073.635,21

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 351.886.860,56

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 10.186.774,65

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.672.141,97

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.368.412,14

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5) -8.696.270,17

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 1.490.504,48

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

DER LANDRAT

Geschäftsstelle Kreistag

Datum: 14.06.2021
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EUR

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7.235.428,63

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9) -7.235.428,63

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) -5.744.924,15

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen 
und Auszahlungen 1.168.216,29

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 23.583.654,24

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) -4.576.707,86

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 19.006.946,38

3.

3.1 Immaterielles Vermögen 64.762,10

3.2 Sachvermögen 115.624.870,76

3.3 Finanzvermögen 58.761.338,98

3.4 Abgrenzungsposten 27.270.002,14

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 201.720.973,98

3.7 Basiskapital 41.980.859,64

3.8 Rücklagen 52.850.899,50

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00

3.10 Sonderposten 26.301.853,09

3.11 Rückstellungen 6.796.589,42

3.12 Verbindlichkeiten 69.349.842,96

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.440.929,37

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 201.720.973,98

Bilanz

3. Die Überschüsse und Fehlbeträge werden wie folgt behandelt:

Sonder-
ergebnis

Ordentliches 
Ergebnis Vorjahr zweitvorange-

gangenen Jahr
drittvorange-

gangenen Jahr
ordentlichen 
Ergebnisses

Sonder-
ergebnisses

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. 
Anfangsbestände3) -152.693,81 5.587.247,20 50.013.652,30 42.758,66 39.340.794,79

3
Zuführung eines Überschusses des ordentlichen 
Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses

-5.587.247,20 5.587.247,20

8
Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses 
durch Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses

42.758,66 -42.758,66

12 Verrechnung eines Fehlbetrags des 
Sonderergebnisses mit dem Basiskapital 109.935,15 -109.935,15

13 vorläufige Endbestände 55.600.899,50 0,00 39.230.859,64

14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das 
Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO -2.750.000,00 2.750.000,00

16 Endbestände des Basiskapitals, der 
Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags 0,00 0,00 0,00 52.850.899,50 0,00 41.980.859,64

1)

2)

3)

Es sind nur die jew eils relevanten Stufen abzubilden
Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten
Die Werte in den  Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Stufen der Ergebnisverwendung 
und des Haushaltsausgleichs1)

Ergebnis des Haushaltsjahres
vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen 

Ergebnisses aus dem
Rücklagen aus 

Überschüssen des Basis-
kapital

EUR2)
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a) Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 5.587.247,20 EUR wird der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

b) Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis in Höhe von 152.693,81 EUR wird zum Teil 
durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in 
Höhe von 42.758,66 EUR verrechnet. Der darüber hinausgehende Fehlbetrag des 
Sonderergebnisses in Höhe von 109.935,15 EUR wird gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO 
zulasten des Basiskapitals verrechnet.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

--

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Der Jahresabschluss 2019 ist der neunte Jahresabschluss, der nach den Vorschriften des 
Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) aufgestellt wurde.

Das Verfahren zur örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist abgeschlossen.

Nach Ansicht des Amtes für Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung kann nunmehr der 
Jahresabschluss 2019 des Landkreises (§ 95 Gemeindeordnung - GemO) für das Haushalts-
jahr 2019 gemäß § 48 Landkreisordnung - LKrO in Verbindung mit § 95b Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 110 Abs. 1 GemO vom Kreistag festgestellt werden.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Aufstellung des Jahresabschlusses 2019

Mit dem Haushalt 2019 wurden für die Haushaltswirtschaft des Landkreises Reutlingen 
nun zum neunten Mal die Vorschriften des NKHR mit der Doppik als neuem Rech-
nungsstil angewendet. Der Jahresabschluss besteht aus den 3 Komponenten Ergebnis-
rechnung, Finanzrechnung und Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch 
einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Der Verwaltungsausschuss wurde in den Sitzungen am 10.07.2019, 13.11.2019 und 
23.03.2020 (KT-Drucksachen Nrn. IX-0696, Nr. X-0077 und Nr. X-0125) über die aktuel-
le finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres und über den vorläufigen Stand des Jah-
resergebnisses informiert.

Vor allem im kommunalen Finanzausgleich bei den Zuweisungen nach der mangelnden 
Steuerkraft und bei den Kostenerstattungen aufgrund einer Verrechnung zwischen den 
Produktgruppen 31.30 (Hilfen für Flüchtlinge) und 31.40 (Soziale Einrichtungen), im Zu-
sammenhang mit dem Eingang der Abschlusszahlung aus der nachgelagerten Spitzab-
rechnung 2016, konnten Mehrerträge gegenüber den Planansätzen erzielt werden.

Des Weiteren ergaben sich bei den sonstigen Transfererträgen höhere Erträge, welche 
jedoch Großteils auf nicht werthaltige Forderungen aus dem Bereich der Unterhaltsvor-
schussleistungen beruhten und mittels pauschaler Einzelwertberichtigung wieder wert-
berichtigt wurden.

Die Verbuchung dieser Wertberichtigungen wiederum führte zu Mehraufwendungen bei 
den Abschreibungen. Mehraufwendungen entstanden ebenso bei den Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen.
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Außerdem entstanden höhere Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen durch die Erstattung von Sozialhilfeleistungen an die Stadt Reutlingen im 
Rahmen der Delegation sowie durch die oben genannte Verrechnung zwischen den 
Produktgruppen 31.30 und 31.40.

Gegenüber dem Plan verschlechterte sich das ordentliche Rechnungsergebnis um 
ca. 200 TEUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss betrug ca. 10,2 Mio. EUR und lag damit um rund 
1,1 Mio. EUR unter der Planung. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss konnten die Til-
gungen der Kredite in Höhe von ca. 7,2 Mio. EUR wie geplant geleistet werden.

Der Zahlungsmittelbestand reduzierte sich von 23,6 Mio. EUR auf 19,0 Mio. EUR.

2. Örtliche Prüfung

Inzwischen liegt der Schlussbericht des Amtes für Kommunalaufsicht und Rechnungs-
prüfung vom 09.06.2021 über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 (ohne 
die Jahresabschlüsse der Kreiskliniken Reutlingen GmbH) vor. Das Prüfungsverfahren 
ist abgeschlossen.

Das Amt für Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung hat in seinem Schlussbericht 
zusammengefasst:

Durch den sogenannten „risikoorientierten Prüfungsansatz“, also auf Stichproben ge-
stützte Kontrollen, kann bestätigt werden, dass

- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der 
Vermögens- und Schuldenverwaltung nach dem Gesetz und den bestehenden Vor-
schriften verfahren worden ist,

- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Wei-
se begründet und belegt sind,

- die Schulden und Rückstellungen richtig nachgewiesen worden sind,

- das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Der Schlussbericht zu der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ist als Anla-
ge 2 zu dieser KT-Drucksache beigefügt.

3. Feststellung

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (§ 95b Abs. 1 in Verbindung mit § 110 
GemO) in Verbindung mit § 48 LKrO kann der Jahresabschluss 2019 nunmehr nach der 
örtlichen Prüfung durch das Amt für Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung formell 
festgestellt werden. Danach wird der Jahresabschluss nach ortsüblicher Bekanntgabe 
öffentlich ausgelegt (§ 95b Abs. 2 GemO).

Der Jahresabschluss 2019 ist als Anlage 1 zu dieser KT-Drucksache beigefügt.




















































































































































































































